
BSO: Artikel 1.09 Gewässerverunreinigung

Artikel 1.09  Gewässerverunreinigung 
 
(1) Es ist verboten, von Fahrzeugen oder schwimmenden Anlagen aus Stoffe, die das Wasser 
verunreinigen oder die Eigenschaften des Wassers nachteilig verändern können, in das Gewässer 
einzubringen oder einzuleiten. Sind derartige Stoffe unbeabsichtigt in das Gewässer gelangt oder drohen 
sie, in das Gewässer zu gelangen, so muß der Schiffsführer unverzüglich die nächsterreichbare 
Polizeidienststelle benachrichtigen, sofern er nicht in der Lage ist, die Gefahr oder die Verunreinigung selbst 
zu beseitigen.

(2) Wenn ein Schiffsführer oder eine Person, unter deren Obhut eine schwimmende Anlage gestellt ist, 
Kraftstoff, Öl oder sonstige wassergefährdende Stoffe im Gewässer feststellt, ist unverzüglich die 
nächsterreichbare Polizeidienststelle zu benachrichtigen.

(3) Das Betanken von Fahrzeugen mit eingebautem Tank mittels Kanister oder einem anderen 
Betankungssystem ist nur mit selbstschließenden oder manuell regelbaren Systemen zulässig, die ein 
Überlaufen oder Verschütten des Treibstoffs verhindern.


